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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher u n d u fteri
Mitgliedern der geseMbeader. Räthe der helvetischen Republik.

Band II. N". I.XI. Luzern, 2 z. JàMà

G e se z g ebìtn g.
Grosser Rath/ 23. December.

(F 0 rtsetzu ng.)
Kulli als Beauftragter der Commission erklärt/

Saß es hier nur für den Gerichtschreiber selbst zu

thun sey/ weil das Direktorium schon eingeladen ist/
ein V-rzeichniß aller Schreiber der Cautonsgerichte
einzugeben. Herzog v. Es. stimmt nun Michels
Antrag bei. Es wird bestimmt/ daß die Kantons.--
Hmchtschreibcr nebst ftei.r Wohnung 8° Dupionen
Besoldung haben sollen.

Kulli fodcr.t/ daß das Direktorium aufs neue

eingeladen werde / ein Verzeichmß der in den Gericht-
schreibereien angestellten Schreiber einzusenden; Dieser
Antrag wird angenommen.

Das Direktorium fragt / ob das in Birmingham!
etablirte neufchateilische Kaufmannshaus Lobreau seine

in Helvetica besizenden Schulden beziehen dürfe? Auf
Herzogs Antrag wird der Gegenstand einer Commission
zugewiesen, weiche aus Haas/ Fierz und Leg der
besteht. —

Das Direktorium fodert für den Minister des

Innern zu Handen der Verwaltimgskammern Zoooo Fr.
Koch begehrt Verweisung dieses Begehrens an eine

Commission. Secretan zweifelt nicht an der Um
entbchrlichkeit dieser massigen Summe/ und will sie

alsogleich mit Dringlichkeitserklärung gestatten. Wy-
der folgt Secretans Antrag. Weber unterstüzt hin-
gegen Kochs Antrag, welcher angenommen und in
die Commission geordnet werden: Koch, Wyder
und Ville ter.

Das Direktorium fragt, ob die blos gelegent-
lichen Geldstagrichter die im Kanton Freiburg statt
haben die gleiche Besoldung beziehen sollen, wie die

Distriktsrichter. Broys fodert Verweisung an die

Commission über Gerichtsgebühren. Thorin folgt.
Koch will, daß diese Geldstagrichter sich mit der
bisher bezogenen Besoldung bis zur Einführung einer

neuen Prozeßordnung begnügen. Thörin beharret
auf der Zurükrveisung an eine Commission. Koch be-

harret auf der augenbliklichen Entscheidung, wieder
die pch Bourgeois sezt, der cms vorläufige Com-

missionaluntersuchung begehrt. Cusior stimmt Koch
bei. Kühn fodert Tagesordnung über diese Both-
schaft, darauf begründet, daß die alte Ordnung bis
zu zu Einführung neuer Gesetze gelten soll. Dieser
leztc Antrag wird angenommen.

Secretan im Namen einer Commission legt fol-
genden Beisaz zum § 13. des Gutachtens über Gi-
checstellung der Beamten und ihrer Güter vor: „ Die-
» jenigen, welche kein Vermögen besizen, tragen zu der

„ Entschädigung durch Tagwerke bei. Dieser Beitrag
-, soll demjenigen gleich seyn, den derjenige Bürger in
» Gemeinde bezahlt, welcher am wenigsten Vermögen
„ besizt. Doch soll dieser Beitrag an Arbeit 2 Tag-
„ werk oder ihren Betrag in Geld nicht übersteigen. "
Weber kann diesem § durchaus nicht beistimmen,
weil er nie keinen Unschuldigen strafen will, er begehrt
daher, daß wenn die Gemeinde ihre gänzliche Schuld-
lostgkeit an allfaliigen Beschädigungen der Güter der
Beamten beweise» kann, dieselben aus dem Gemeind-
gut eutschàdigt werden. Herzog v. Es. widersezt sich
diesem §., weil er eine Art Schelienwerk für die Armen
bewirken würde. S ch l u m p f Host die bloße Bekannt-
machung dieses Gesetzes werde jeder Beschädigung zu-
vorkommen, und also werde das Geftz selbst nie in
Anwendung kommen, er stimmt daher der Commission
bei. Wyder widerlegt Webern, widersezt sich die-
sein vorgeschlagenen Beisaz, und will den im erster»
Gutachten vorgeschlagnen iz § ohne Abänderung an-
nehmen. Eapani stimmt zu diesem Gutachten.
Gmnr unterstüzt Webers. Antrag, und will dieses
Gutachten nur da anwenden, wo keine Gemeindgüter
vorhanden sind. Desioes ist Schlumpfs Meinung,
und könnte nur in dem Fall Webern folgen, wenn alle
Bürger Ankheil an den Gemeindgükem hätten. Dieses
vorgeschlagene Beisaz wird verworfen, und der 13 K

des ersten Gutachtens unverändert angenommen.
§ 14. des gleichen Gutachtens. Anderwerth

widersezt sich diesem §, weil er durchaus wieder allen
gesezlichen Rechtsgang ist. Ger m a n n stimmt Ander-
werth bei, weil er Host, man werde den Bürgern Hel-
vetiens in dem System der Freiheit doch noch Recl^
halten wollen. Kühn vertheidigt den Z weil schon die

Mnmjipalität und das Dijmktsgmcht über diese Ein-



490

fchLdigungen abgesprochen haben. G ermann
Andcrwerrh beharren auf ihrem ersier

:hu beharret ebemstlls, weil durch das Gutachten

a «n und Kane. Freibnrä begehrt Crlanknksi eine Skvsr
« Antrag, rzu dürfen, um sich für eine Feüersbrunsi c.

der vollziehenden Gewalt nur die Vollziehung der schon
ergangenen Utheste übertragen wirb, wie es hoffentlich
in Zukunft allgemein der Fall seyn soll. Koch wundert
sich. warum diejenigen Mitglieder, welche die Grund-
jatzs dieses Beschlusses nicht billigen, sich nie der Ma-
zoritat unterwerfen, und immer neue Einwen

' ' ' M

Di.gen, bei der sie lovoo Fr. rer'shr.
wird an das Director: nn gewie en.

Die Gemeinde Wulcenschw i in: Ka'tsu Ba-
den begehrt auf ihre eigne Kosten este eigne Pfarrei
ausmachen zu dürfe», ft? ber denkt, em ein-
ziger Bürger emeu besondern G.'ttesdieäst sich halten

'ungeuiwolle, so habe er dazu völlige Freiheit,- und so sey es

gegen, di- bloße Folge der schon angenommenen Grund-s auch bei einer Gememde, daher will er diesem Begeh-
setze machen; er stimmt also ganz Kühn bell Der §lren entsprechen, un-er der Bedingung, daß dadurch
wird unverändert angenommen. Niemand in »'einen Rechten beschädigt werde. Bille-

§ 15. wird angenommen. st er fodert Verweisung an. die .Pfarcererwählungs-
Die Commission schlagt noch'folgenden neuen §vor.'> commission, von der er eine:, baldigen Rapport be-

» § 16. Das gegenwärtige Gesez, welches durch dielgehrt. Schlumpf stimmt ganz Hubern bell Fierz',
Ümsiände des Vattrlandes abgenöthigt ist, ist nur
provisorisch, und wird nicht länger als ein Jahr
Sauren. " Dieser Antrag wird angenommen.

Nachmittagssitzung.

Fierz als Präsident der Friedensrichter- Com-
Mission begehrt, daß ein abwesendes Mitglied dieser
Commission ersezt werde. DKscr Antrag wird ange-
nommen, und Anderwerth hiezu vom Präsidenten
ernannt.

Die Gemeinde Praromont im Kanton Freiburg
klagt wider die Vervielfältigung der Schenkhäuser.
Broye freut sich über diese Bittschrift und fodert
Verweisung an die hierüber niedergesezte Commission
Dieser Antrag wird angenommen.

Das Direktorium übersendet eine Bittschrift

Custor nnd Wvhler folgen ebenfalls Hubern,des-
sen Antrag angenommen wird.

Die Gemeinde Altdorf imKanton Waldstatt
fodert die Pensirnengelde:, welche noch vorhanden
sind, als G meindseigenrhum, für sich und die übrigen
Gemeinden des chevorigen Kantons Uri. Schlu m p f
fodert Verweisung an diejenige Commission, welcher
die Direktorialbothschaft über diesen Gegenstand zuge-
wiesen wurde, und bittet, baß dieselbe über diesen ve-
sondern Gegenstand schleunigst möglich cm Gutachten
vorlege. Bester folgt uno dringt auf schleunige Be-
Handlung der Sache, weil die Bewohner der Land-
straffen im Distrikt Altdorf in ihren Stallen übemach-
ten müssen, um den durchziehenden Franken ihre Be-
then zu überlassen, und neben dem noch der äusserste

tMangel in jener Gegend herrscht. Schlumpfs Au-

der Gemeinde Wülfiingen im Kanton Zürich,
welche begehrt gänzlich in den Distrikt Winterthur
eingetheilt zu werden. Egg v. Elliken ist überzeugt,
von der Umchiklichkeit der Theilung einer Gemeinde
in 2 Distrikte, er wünscht dem Begehren zu entspre-
chen, und Verweisung an die Eintheilungscommission
des Kantons Zürich. Billeter fodert einfache
Entsprechung des Begehrens dieser Gimeinde. Ast-
verwerth stimmt bei, weil es nur um eine provi-
sorische Eintheilung zu thun ist. Diesem Begehren wird
entsprochen.

Desloes fodert, daß Andecwerth zur Ordnung
gerufen werde, weil die Eintheilung Helvetiens nicht
provisorisch ist, und durch solche Aeusserungen das
Volk beunruhigt wird. H u bcr fodert Tagesordnung,
weil alle Distriktseintheilungen bestimmt nur proviso-
n'sch beschloss n wurden. Man geht über Desloes
.Antrag zur Tagesordnung.

V. Fridolin Siegrist, Müller von Thornen-
berg, im Kanton Luzern, begehrt Entschädigung für
ZIY G. die er bei der Einnahme von Unterwalden
verlohren habe. Diese Bittschrift wird an das Di-
rektorium gewiesen.

Die Wittwe M. Neühaus von Prardervan im

»trag wird angenommen.
Das Direktorium übersendet eine Bittschrift

des Lausanner Distriktsgericht, welches eine tu sondere

Besoldung für die Commissionen begehrt, welche zu

Einleitung der Prozesse niedergeftjt werden, und die

Besoldung für die Wcibel bestimmt zu haben wünscht.

Herzog v. Ef. fodert Verweisung an die Vesol-
dungscommisswn. Michel folgt diesem Antrag,
welcher angenommen wird.

Die Distriktsgerichfe und das Kantons-
gericht vom Thurgau mit dem Statthalter und
allen Distriktsstatthaltern dieses Kantons machen

Einwendungen wieder die Aufnahme der Juden in das

helvetische Bürgerrecht. H über fodert Verweisung
dieser sehr langen Bittschrift, in die hierüber nieder-

gesezte Commission. Herzog v. Ef. fodert Verlesung
dieser Bittschrift in einer künftigen Sizung. Capaur
folgt Hubern, und wundert sich, daß öffentliche Be-
amten wider die Menschenrcchte mit Bittscheiften ein-

zukommen wagen. Herzogs Antrag wird ange-

nommen. ^ ^ ^Se er« tan begehrt den Druk dieser Bittschrift
in drei Sprachen. Anderwerth wiàsezt sich

demselben, da er gar nicht der Aufklarung wegm
begehrt werde; er beklagt sich, daß ma» m dlft»



wichtige Sache so viel Hize mische, und wünscht,
daß man sich statt derselben der Gründe bedienen
möchte. Per rig folgt. Herzog unterstüzt Gecre-
tan, aus dem Grunde, daß schon viel für die Juden
aber wenig wieder sie gedrukt wurde. Guter be-

haupttt, das Direktorium habe ksnstitutisnswidcig
gehandelt, als es die Gcsezgeber fragte, ob es die
Juden den Bürgereid schwören lassen sollt« oder nicht,
da auch die Gesezgeder ihnen das Bürgerrecht nicht
rauben kennen. Dem Druke wiedersezt er sich, weil
man erst wissen müsse, was es sey, eh man etwas
druken lasse. Aber fährt er fort, warum soll sich

Fanatismus, Brodneid (Genmrr) hier zeigen, wo nur
stille Untersuchung herrschen soll. Es wird abgestimmt,
und der Rath geht zur. Tagesordnung uktt Secre-
tans Antrag.

Verschiedene Eigenthümer von Ehehaftewans dem

Distrikt Rußwyl im Kanton Luzern icgehrenEnt-
schadigung für den Verlurst ihrer bisherigen aus-
schließlichen Rechte. Diese Bittschrift wird an die
Commission über Ehehaften gewiesen. —

Die Bürgerinn A. M. Spôring von Lachen
begehrt die Legitimation ihres unehlichen Sohns Jo-
seph Anton Alois. Diese Bittschrift wird an den
Senat gewiesen.

Die Gemeinde Wiflisburg im-Kanton Frei-
bürg, begehrt Entschädigung für ihr verwhcnes Um-
geldrecht. Diese Bittschrift wird au eine Commission
zu einer allgemeinen Untersuchung gewiesen, und im
dieselbe geordnet, Zimmermann, Carrard,
Schlu m p f, L uscher und N à f.

H über erhalt auf Begehren für 14 Tag Urlaub,
Das Direktorium übersendet eine Bittschrift

von verschiedenen Partikularer? von Zürich, welch?
begehren, daß ihnen ein uupartheiischer Gerichtshof
angewiesen werde, um die Streitigkeiten zu enkfchei-
den, welche zwischen der Gemeinde Zürich und andern
Gemeinden über ihre Gemeindgüter obwalten. Dieser
Gegenstand wird in eine Commission gewiesen, in
welche geordnet werden r Secretan, Anderwerth
und Rellstab.

Die Gemeinde Chexbres im Kanton Leman
begehrt Gemeindgüter mit andern Gemeinden vertheil
len zu dürfen, welche sie mit denselben gemeinsam
besizt. Die Versammlung geht hierüber zur Tages-
»rdmmg, darauf begründet, daß diese Gemeinden
gemeinsam das Recht zu dieser Vertheilung haben.

Die Gemeinde Cuarni im Distrikt Uverdon
begehrt eine Verminderung des Zoskaufungspreises
der Feodallasten. r Mau gchc zur Tagesordnung.

Ant. Birr er von Lütteren begehrt die Er-
laubnist in seiner Gemeinde eine Mühle zu errichten:
an die Wass rwerkcommission gewiesen.

B. Quadri legt eine Vcrtheidigungsschrift ge-
gen die von B. Reprrs. Pozzi vorgelegten Schrift
ten vor. Die Behandlung dieses Gegenstundes wird

bis Morgen vertaget, um die nöthigen Ueberfttzuns
gen schriftlich machen zu können.

Schwab erhalt auf Begehren für 8 Tag, G y-
send örfer für 3 Wochen, und Schneider für 10
Tage Urlaub.

Grosser Rath, 29. Deceember.

Präsident: Hecht.

Anderwerth bemerkt, daß immer die Sitzuns
gen eine Stunde später ansangen als sie vom Präns
denten angesagt worden, weil sie nicht anfangen dües
sen bis über die Hälfte der Mitglieder anwesend ist;
da nun viele Mitglieder nur deßwegen so lange zu
Hause bleiben, um zu arbeiten, weit sie nicht gerne
ihre Zeit hier mit Warten verlieren, so begehrt er,
daß die Sitzungen ohne Rükstcht auf die Anzahl der
anwesenden Mitglieder, immer zur gest zischen Zeit
eröffnet werden. Auf Zimmermanns Antrag wird
über diese Motion Dringlichkeit erklärt.

Zimmer mann findet Auderweeths Antrag so

wichtig, daß derselbe noch erst von einer Kommission
müsse vsrderathen werben, m diesem Ende bin be>

gehrt er Verweisung dessetvcn an diejenige Kommisi
sion, welche sich mit der Entfernung d.r Reprcsin-
kanten von ihrer Stelle zu berathen hat, und foderr
von derselben in 4 Tagen ein Gutachten. Dieser Ans
trag wird angenommen.

Stygcr erhalt auf Begehren für z Wochen
Urlaub.

Der Staatsboth erhalt auf 14 Tag Urlaub, und
B. G loggn er Canziist, wird in oteser Zeit als pros
visorischer Staatoboth angenommen.

Haas zeigt, daß die Municipalität von Luzern
ihm angezeigt habe, daß sie die Unkosten der in
Standstellung des Urselinerklosters zum Siz des gross
sen Raths nicht mehr zu tragen im Stand sey, und
da er von der Billigkeit dieser Anzeige überzeugt ist,
so begehrt er, daß dem Bauamt ein Credit im National-
schazamt eröffn werde um diesen Bau fortsetzen zu
können. Wyder bemerkt, daß in Acau ein Beschluß
gefaßt wurde, durch den die Munizipalitat verpflicht

ftet werden sollte, alle Baukosten zu übernehmen,
daß aber dieser Beschluß vom Senat verworffen wurs
de, und da die Municipalität diese Kosten so lange
trug als möglich, so begehrt er Entsprechung diesis
Begehrens. Grafenried will sogleich einen Credit
eröffnen, um die ausstehende Rechnung zu zahlen,
für die Fortsetzung des Baus aber eine Kommission
niedersetzen. Trösck stimmt bet, hätie aber qes

wünscht, daß die Stadt Luzern diese Kosten selbst

tragen möchte, wie es in Arau versprochen wurde.
Haas stimmt Graftnrieb bei. Wyder folgt und
bemerkt, daß die Municipalität nur an 2 Ministerbäu-
fern schon über iZooo Franken verbaut Hai. Nnf
glaubt, die MunchpgUiäi habe bestimmt übeiMMiMk



diese Baukostcn zu tragen, und stimmt Grafenried
bei, weil die Nationaliasse vielleicht nicht besser be-

schaffen ist, als die Municipalitätsküsse; erwünscht,
daß mar. allenfalls die Municipalität unterstütze, nicht
» ber alles sogleich übernehme. Billet er folgt Naf,
weil die Municipalität'von Luzer» nicht mehr begun-
stigt werden kann als Arau. Bourgeois will die

ausstehenden Rechnungen wohl zahlen, fodert aber

Einstellung des weiter» Bauens, bis die Kommission
uns einen"bestimmten Bericht über diesen Gegenstand
eibacstattel hat, denn wenn die Einrichtung des neuen
«Saals die Nation zu viel Geld kosten sollte, so will
er lieber in dem gegenwärtigen Versammlungssas!
bleiben, so schlecht er auch ist, als aus dem Schweiß
unsrer Mitbürger einen prächtigen Saal beziehen.

Carmintran folgt und Hof! auf jeden Fall sey nur
von einem Darleihen an die Municipalität, nicht aber

von Uebornahm aller dieser Bauunkosten die Rede.

Sch lump f stimmt zur Kommission, will aber den

Bau nicht einstellen, bis diese Kommission ein Gut-
achte» vorlegt, sondern denselben lsnsetzen lassen.

Haas versichert daß die Gemeinde Luzer« nach ihrem
Vermögen an diesen Lasten trage, und ihr nicht mehr

zuzumuthen sen: er dringt neuerdings auf die ffntcv
suchuiîgslomnzîffion, und wünscht, daß das Direkts
nun, bald ein Baudepartemeut errichte. Hart mann
stimmt Haas bei und erklärt, daß die Stadt Luzeru
alle Zunftgüter zu diesem Endzwck hingegeben und

noch "48>-°o Franke» entlehnt habe. Trösch folgt
und wünscht, daß den Direktoren und Ministern keine

Staatsgcbaudc angewiesen werden. Hemmelcr folgt,
wünscht aber, daß die zur Entschädigung Araus nie-

dergesczte Kommission einen baldigen Rapport mache-

Der ganze Gegcnstandwird an eine Kommission gcwie,
sen. Haas fodert zur Zahlung der Arbeiter einen.

«ngenbUklichen Credit. Dieses Begehren wirb verlw
get und in die Commission geordnet: Haas, Näf,
'.ôemmeler, Wyder und Schlumpf.

Desloes fodert, daß Haas und Wyder nicht
in diese Kommission geordnet werben, weil ersterer
den Bau selbst führte und Wyder Bürger von Luzern ist

Kühn fodert über Delves Antrag Tagesord
nung, welche angenommen wird.

Secret an und Escher legen im Namen einer
Kommission ein Gutachten vor, welchem zufolge die
Disinktsgerichte auch bei bloß augenbükiicher Abwe

.seichnt oder Ausstand einiger Richter nach dem den

rs. May crlaßncn Geftz ergänzt werden sollen, in
dem nemlich die vorhandenen Richter sich selbst durch
geheimes absolutes Gkimmenmehr die crsoderlichen
Beisitzer erwählen sollen, um das Gericht vollzählig
zu machen. Dieser Ankrag wird mit Dnnglichkettse
xrkiamng sogleich einmüthig angenommen.

Koch im Namen einer Kommission kragt darauf
an, dem Direktorium die begehrten 50020 Franken für
-den Minister des Innern zu gesiàu, weil sie Haupt

sachlich zu Unterstützung der durch EînquârtlerMg unK
Truppenmärsche zu sehr beladenen Gemeinden dienen
sollen, wozu auch die früher von diesem Minister de-

zogne ähnliche Summe verwandt wurde, ohne daß
daraus wesentliche Unterstützung geleistet werden konnte.
Dieser Ankrag wird mit Dringlichkeitserklarung ange-
nommcn.

Das Gutachten, welches darauf anträgt, dem
B. Schwych, der ZZ Jahre lang in einem anerkanm
ten Schweizerregimcnt gedient hat, und seitdem mit
den besten Zeugnissen begleitet haushÄlich in Nydau
niedergelassen war, das helvetische Bürgerrecht zu
ertheilen, wird zum zweimal verlesen und in Veras
thung genommen.

G rasen rieb giebt diesem Bürger das beste

Zeugniß und fodert Annahme des Gutachtens. Koch
folgt, West die anerkannten Kriegsdienste der Schwell
zer als Dienst und Aufenthalt im Vaterland angeses
hcn wurden, und diesem Bürger also das Bürgerrecht
der Konstitution zufolge gehört. Cuffor folgt, will
aber den Grund für diese Annahme laut dem 20 §

der Konstitution welcher sich im Gutachten findet,
weglassen. Carrard folgt Cnstorn, weil er den von
Koch angeführten Grund nicht als Aruudsaz aussieis
!en will. An verwert h folgt ganz Carrmds Antrag.
Capani folgt, weil durch Kochö angeführten Grund
beinahe die ganze schwarze Condeische Armee zu hell
vclischen Bürgern aufgenommen werdc» müßte, im
dem sie meist aus Soldaten der ehemaligen Schwell
zerregimcntcr bestund, und der Pairiotism in Helves
rien dadurch nicht viel gewinnen würde, er fodcrt
diesem zufolge Rükweisung an die Kommission. Cars
Müitran ist Carrarbs Meinung. Thorin folgt
den angcsührtcn Gründen wider den Rapport, weil,
die Fremden, welche in Schweizerrcgimmtcrn diene

ten, dadurch kein Recht in Helvckien erhielten, er be»

gehet daher Tagesordnung über dieses Gutachten und
der Konstitution zufolge selbst über das Begehren des

B. Schwych. Koch vertheidigt das Gutachten und
die Commission gegen CapaMs Aeusserungen, weil
nur solche Bürger aufgenommen werden, die ununs
terbrochen 20 Jahr in Helvetien gewohnt haben, und
also solche, die in die schwarze Armee traten nach

Aufiösimg der Schweizerregimenter, hier nicht mitöes

griffen seyn können, und zudem noch Zeugnisse vor-
Handen seyn müssen, daß sich ein Burger nüzlich ges

macht habe, weiches hier der Fall ist. daher stimmt
er für Annahme des B. Schwych in das helvetische
Bürgerrecht, und ihm ist dann übrigens gleichgültig,
aus welchem Grund dieser Antrag angenommen werbe.

Grafenried beharret auf dem Gutachten, weil

Schwych gegenwärtig in den Militärdiensten der Res

publik steht. Broye folgt ganz Canards Autrag.
Biiieter bemerkt, daß Dienst für Könige und Oill
garchen durchaus nicht als Hcund zu Enheiiung des

helvetischen Bürgerrechts dienen kann, er fodert all»



Zurukweisung des Gutachtens au die Kommission:
zugleich bemerkt er, daß Schwych mit dem Regiment
Wattenwyl gegen die Zmchcrpatrioteii Ao. 1795 mar
schiert ist und also nicht besondere Beweise von Pa
triot'smus gegeben hat. Perig he wünscht Annahme
des Gutachtens, weil Schwych in der ersten Helvetia
ich en Legion angestellt ist. Das Gutachten wird mit
Custsrs Redaktionsverbesscrung angenommen.

Nie Versammlung bildet sich in cm geheimes
Co m niste.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird die Zu-
sehnst des B. Quadri verlesen, durch die er sich

gegen die Anklage des Tr. Représentant Pozzi recht-
fertigt, indem der diesem zngckommne vorgelegte
Auszug eines Briefes, ganz verdreht und unrichtig
seyn soll.

Vi l le te r fodert, daß dem V. Quadri erlaubt
werde wiederum seine Proben als italiänischer Dell-
metsch am Bureau zu machen. Porig he findet im-
mer noch die gröste Wahrscheinlichkeit wider Quadri
und fodert also Tagesordnung. Kulii fodert, daß
Quadri den bemcldlen Brief im Original zur mögli-
chen Untersuchung auf den Kam,lettisch lege. Pozzi
fodert Verlesung eines Briefs, der mit dem erstem,
weicher zu diesem »«».'schäft Anlaß gab, gleichen In-
Halts ist. Carrard wundert sich, daß der grosse
Rath sich mit diesem Gegenstand beschäftige und sich
je damit beschäftigt habe; da dieses nun aber schon
geschehen ist, und da Pozzi wohl das Recht hatte
eine Erklärung zu fodern, um sich gegen die wider
ihn herrschenden Gerüchte zu rechtfertigen, dagegen
aber die Unregelmäßigkeit vorgieng, daß Br. Quadri
schon einigermaßen zum voraus beurtheilt wurde,
welches durch Ausschließung von dem Kanzleitisch
geschehen ist, so begehrt er, daß der Vertagung,
welche hierdurch über Erwahlung des italiänischen
Dollmctsch entstanden ist, ein Ziel gcsezc werde, und
daß inner dieser Zeit Pozzi seine Anklage näher be-

weist oder daß dann das Ganze als eine bloße Um
Vorsichtigkeit von Seite Qusdris angesehen und über-

gangen werde. Ficrz steht die Sachs sls. eine feh-
lerhafte Hinkubringung von den Rakhsverhaudlungen
an, wie bereu täglich in alle» Zeitungen geschehen;
da nun Pozzi nicht eine eigeutllche Anklage machen
wellte, sondern nur eine Erklärung begehrte, so so-
derê er, daß,Quadri wieder an den Kanzleitisch Zur
Probe als italiänischer Dollmeksch berufen werde: W y
der wünscht, daß Po-zi sich mit dieser eingesandten
Erklärung son Quadri begnüge und daß dieser Wieder
an den Kanzleitisch komme- Grsfenried si-mmt
Fierz bei. Pellegrini folgt Carrard, wünscht ab.r
am Ende, daß Quadri wieder zur Probe als Doll-
metsch angenommen wurde. Legier b-merkt, daß
Pozzi nie anklagte, sondern nur eine Rechtfertigung
gegen die bösen Gerüchte begehrte, und daß Quadri
Wr von der Versammlung sus Vorsicht bis zu seiner

Rechtfertigung, ohne Pozzis Antrag von dem Karz?
lettisch weggekonnt wurde; nun soll entweder die Vers
sammlung Quadri begnadigen oder aber denselben vers
pflichten jenen Brief derselben vorzulegen. Sec res
tan rechtfertigt den Gang, den die Versammlung
über dieses Geschäft nahm, weil dieselbe Quadri vom
Kanzleitisch ausschloß, bis er sich über den Verdacht,
der wider ihn herrsche, zu rechtfertigen wisse; da
aber dieß nicht ohne Zeitbestimmung geschehen kann,
so stimmt er ganz Carrards Antrag mit der Bestims
mung von 4 'Wochen bei. Dieser Antrag wird an?
genommen.

Da der Senat den Beschluß die Organisations?
Finanzgefttze betreffend, verwirst, so wird derselbe
aufs neue der Finanzkommisflon zur Umarbeitung zu?

gewiesen.

Am 30. December war keine Sitzung.

Grosser Rats), zr. December.

Präsident: Hecht.

Moor fodert, duß bis zur Festsetzung einer neue«
allgemeinen Rechtsform, die Rechtsform im ehvorigen
Kanton Bern einstweilen vereinfacht werde. Secres
tan bemerkt, daß wir nicht in die Angelegenheiten eines
einzelnen Kantons nun besonders emtretten ksnnen,
und da schon eine Commission über das Allgemeine
dieses Gegenstandes niedergesezt ist, so begehrt er
Vertagung dieses Antrags. F i e rz federt Verweisung
an die hierüber niedergesezte Commission. Michel
stimmt Secretan bei, find bemerkt, daß er auch die--

ftr Meinung war, nicht in die Angelegenheiten eines
einzelnen Kantons einzuttetten, sondern das Ganze
im Auge zu haben, als man bß Anlaß der Aufhebung
der Feodallastcn immer nur auf Erleichterung des Kans
tons Leman drang. Cnstor folgt Fierz, dessen

Antrag angenommen wird.
Änderwerth im Namen einer Commission leg<

ein Gutachten über die Siegeltaxen vor, welches auf
semen eignen Antrag hin für zwei Tag zur Untersm
chung auf den Canzleitisch gelegt wird.

Das Gutachten über den Bergbau (wir haben es
im 52 St. schon geliefert wird zum zweitcnmale vers
lesen, und in Berathung genommen.

§ 1. Trösch will näher bestimmen, daß nur das
exweisliche.Na'ionaleigenthum der Nation zustehen soll.

Carrard bemerkt, daß der § völlig befriedigend
sei), und bitte: einz-g um sorgfältige Untersuchung der
französischen Redaktion im ganzen.Gutachten. Pels
legrin i wünscht, daß die Worte : welche den alten
Regierunaen geh rten, dahin abgeändert werden, daß

man bestimme: " das sey Nationale.genchnm, was
jene besässen." Schlumpf vsrcheidigt das G-ttachs

ten, welches angenommen w!>



§ 2. Carward glaubt/ da das Regalrecht eine!
Ausnahme von dem Privateigenthum sey, so müsset
die Redaktion abgeändert und dahin bestimmt werden,
daß die bezeichneten Mineralien als Staatsregal er--,

klärt werden, und hier keine, weitere Ausnahme des
durch den folgenden § bestimmten Privateigenthums
gemacht werde. Escher vertheidigt das Gutachten,
weil dieser § zn weitläufig würde, wenn man die hie--

her gehörigen Steinarten bestimmter und ohne Bezie-
hung auf den folgenden § angeben wollte. Guter
vertheidigt das Gutachten, als befriedigend und be,

stimmt. De sloes stimmt Carrard bei. Iomini
folgt Carrard, allein die Steinkohle will er nicht
als Staalseigenthum erklären, weil er sie wie die

Torfgründe als Privateigenthum erklären will. Kühn
machr auf die Wichtigkeit der Steinkohlen zur Eiche--

rung der Waldungen aufmerksam, weil von diesen un-
sere Eisenhütten und Glashütten abhängen, und da-
durch also die-gröste Sorgfalt hierüber zum Besten des

Staats nothwendig wird, er stimmt also für Annahme
des Gutachtens. Secretan sieht die Reöaktions-
Veränderung für ziemlich gleichgültig an, und wünscht,
daß erst im folgenden § von den Steinkohlen die Rede
sey. Koch glaubt, das Privateigenthum des Grund-
desizers ersireke sich nicht unter die Dammerde, welche
er bepflanzet, herab, und also s y die Erde selbst von
der Dammerde an, bis zum Mittelpunkt der Erde
Staatsgut, und könne nicht Privateigenthum des Be--,

sitzcrs der Oberflache werden. Ohne. Anerkennung die-
ses Grundsatzes könnte durchaus mit keinem Recht das
Metall oder- Salz zu Staatseigenchum gemacht wer-
den, weil dann der Erdboden bis zum Mittelpunkt der
Erde mit allem was er allenfalls enthielte, dem Besi-
tzer der Oberfläche gehören würde, welches wieder
alle Möglichkeit und Vernunft streitet- da nun also
die ganze grosse Masse des Mineral-Reichs Staats-
eigeuchum ist, so soll nur dasjenige davon, was Pri-
vattigenthum ist, und welches also Ausnahme von
die cm obersten Hauptgrundsaz macht, in einem künf-
tigen § ausgenommen werden; folglich ist also das
Gutachten sowohl in semen Grundsätzen als in seiner
Redaktion völlig richtig: eben so unterstüzt er dasselbe
m Rükstcht der Steinkohlen, für die kein Privateigcn-
chumsrecht vorhanden ist, und die für den Staat zu
wichtig sind, als daß derselbe sie als Privateigenthum
überlassen könne.

Carrard ist ganz wntgegengesezter Meinung, und
glaubt, die Erde gehöre, bis zu ihrem Mittelpunkt
vem Besizer ihrer Oberfläche, und dieser Grundsaz
sey selbst in Deutschland unter den Kaisern alige-
mein anerkannt, daher müsse in diesem § genau bcs

stimmt werden, was als Nätionalgut erklärt wüd;
weil alles hier nicht benannte Privateigenthum ist. In
Wksicht der Steinkohle ist er Secretans Meinung,
daß ma» bei dem folgenden K darüber naher eintrete

ten könne, und fodert alsd einzig Auslassung der
Worte : und andere im § 3 nicht ausgenommne Steins
arten. Custor folgt ganz Canards Meinung. Pels
l.egrini stimmt Koch bei, weil alles Gemeinds
gut ist, was nicht bestimmt zu Puvateigenchum ge-
macht wurde, und die Manschen die Erde nie bis
zum Mittelpunkt hinein vertheilt haben; daher fodert
ev Beibehaltung des Gutachtens. Carrard s Ans
trag wird angenommen-.

§ 3- Iomini wiederholt seine Einwendung ges

gen Erklärung der Steinkohlen als Nätionalgut, und
fodert, daß dieselben zum Privateigenthum geschlagen
werden. Schlu m pf vertheidigt das Gutachten ganz,
weil, durch Privatbenuzung der Steinkohlen meist wes
nig Nutzen herauskommt, .und die zwekmäMste und
sorgfaltigste Benuzung derselben von der grossen Wichs
tigkcit fur den ganzen Staat ist. Haas folgt Schlumpfs
Bemerkungen, weil unsere. reichen Eisenflöze nur
durch Benuzung der Steinkohlenlager durch den Staat
benuzt werden können. Germann folgt dem Guts
achten. Custor vertheidigt die Bemerkung Jominis.
Knhn stimmt zum Gutachten, welches unverändert
angenommen wird.

(Die Fortsetzung folgt.)

Entwurf zu einer Töchterschule in Luzern,
weiche au die Steile des Instituts bei

den ehmaligen Urfilmerinen treten soll.
Dem helvetischen Vollziehunflödir-Ltori-
un! vom Erziehnuflsrath zu Luzern vor-
gelegt und genehmiget den t6Jcm. 179?.

ch >

Das Aeussere der Anstalt.
ch e. Es werden sieben Lehrerinnen erwählt. Ein«
davon wird nicht aus der Zahl der ehmaligen Urftiis
nerinnen genommen, sondern anderswoher berufe», weil
sie m der.französischen Sprache Umercicht geben soll.

2.- Bei der.Wahl' der Lehrerinnen wird Rüksicht
genommen auf ihr Alter, (Betagte find ausgeschlossen)
auf die Uebungen und Fähigkeiten Unterricht zu erthei-

lcn, und auf die Geschiklichkeit in weiblichen Arbeiten.
Der Erziehungsrath schlagt die Lehrerinnen vor, und

die Regierung genehmigt sie.
-.! s.z Einige, .etwa zwei oder drei aus denselben, k w
neu-Wohnungen in einem von der Munizipaliwr ans

zuweisende» Gebäude erhalte», und auva gemeinschafts
liche Haushaltung führen. Sie führe» die Oekonomie
-auf eigne Unkosten aus ihrer Besoldung; du.y bezahlt

man ihneii.beständig zwei Mägde.
4.-: Die Besoldung der sieben Lehrerinnen besteht

nicht nur in der Klosterpension jener z.B. Ucselmerümer,
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